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Vernehmlassung zumdirektenGegenentwurf zurVolksinitiative «Wahrungder schwei-
zerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)»

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, unsere Vernehmlassungsantwort zum direkten
Gegenentwurf zur Volksinitiative «Wahrungder schweizerischenNeutralität (Neutralitäts-
initiative)» einreichen zu dürfen.

Formelles

WirprotestierengegendieAnforderunganVernehmlassungsantworten, einWord-Dokument
mitzuliefern. Dies ist für uns unmöglich, da wir weder Word noch eine kompatible Soft-
ware, sondernLaTeXverwenden, umunsereDokumenteabzufassen. Zudem ist dasWord-
Format ein proprietäres Format und kein offener Standard.

ImSinneder Barrierefreiheit liefernwir Ihnen eineHTML-Datei, welche Siemit demBrow-
ser öffnen können, bitten aber darumzukünftig vonden Teilnehmer*innender Vernehm-
lassung anstelle einerWord-Datei einemaschinenlesbare oder einfach zu kopierendeDa-
tei oder aber ein offenes, standardisiertes Format wie HTML, Textile oder Markdown zu
anzufordern.

Grundsätzliches

Wir sind der Auffassung, dass die Neutralität ein überkommenes Institut aus einer Zeit, in
welcher Kriege als legitimesMittel der Auseinandersetzung zwischenNationalstaatenge-
sehenwurde, ist. Aufgrund des in der UNO-Charta verankertenGewaltverbots sind Kriege
zwischen Nationalstaaten grundsätzlich ein Verbrechen und jedenfalls völkerrechtswid-
rig.



Im Falle eines solchen Krieges sollten sich Staaten nicht neutral verhalten, sondern dem
angegriffenen Staat zu Hilfe eilen. Ausnahmen können sich allenfalls ergeben, wenn der
angegriffene Staat keine demokratische und rechtsstaatliche Ordnung aufweist, welche
es zu verteidigen gilt.

Falls aber, wie im Fall des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ein relativ demo-
kratischer Staat von einem anderen Staat angegriffen wird, so erfordert die Verteidigung
der auf dem Völkerrecht basierenden Ordnung, dass möglichst viele Staaten zumindest
SanktionengegendenAngreifer verhängenundWaffen liefern.Dies sollte auchdie Schweiz
tun und entsprechend die Neutralität aufgeben.

Schon im Frieden die Neutralität für alle Fälle zu proklamieren und sich an der gemein-
samen Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gegenmöglichen
Angreifer nicht zu beteiligen halten wir für feige und egoistisch.

Bewaffnung

Gar keinen Sinn ergibt unsere Meinung nach die bewaffnete Neutralität der Schweiz in-
mitten der Europäischen Union. Falls ein Angriff auf das Gebiet der EU von Aussen erfolgt
und derart erfolgreich ist, dass der Angreifer die Schweizer Grenze erreicht, so wird keine
Armee, welche die Schweiz aufstellen kann, diesenGegner aufhalten können. Falls jedoch
die EU von der Schweizmit unfreundlichenMittel ein beliebiges Zugeständnis abpressen
möchte, somuss diese gar nicht zur Gewalt greifen. Eine Grenzschliessung für wenige Ta-
ge würde jeden Schweizer Widerstand sofort im Keim ersticken.

Fazit

Aus all diesen Gründen lehnen wir jede weitere Festschreibung der Neutralität ab. Ent-
sprechend sollte auf einenGegenentwurf verzichtetwerden. Falls aber amGegenentwurf
festgehalten wird, sollte die Bewaffnung gestrichen werden.

Freundliche Grüsse

Stefan Thöni
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